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Betreff:
Bauantrag über Neubau eines überdachten Lagerplatzes und eines
Anbaus mit Dachterrasse in Wollenberg, Zum Forst 11, Flst.-Nr. 39/1

Beschluss:

Der Technische Ausschuss nimmt Kenntnis vom Neubau eines überdachten Lagerplatzes und
eines Anbaus mit Dachterrasse in Wollenberg, Zum Forst 11, Flst.-Nr. 39/1.

Sachverhalt:

Beantragt wurde der Neubau eines überdachten Lagerplatzes und eines Anbaus mit
Dachterrasse. Der Neubau des überdachten Lagerplatzes ist 1- geschossig mit Pultdach
geplant. Der (genehmigungspflichtige) Anbau mit Dachterrasse wurde bereits ausgeführt.
Das Bauvorhaben befindet sich in Wollenberg, Zum Forst 11, Flst.-Nr. 39/1.

Im Erdgeschoss wird ein vorhandener eingeschossiger Anbau mit Flachdach abgerissen. An
dessen Stelle wird ein überdachter Lagerplatz errichtet. Der bereits erstellte Anbau befindet
sich an der Rückseite der bestehenden Scheune. Dieser bildet einen überdachten
Eingangsbereich zum Bestandsgebäude mit Dachterrasse. Diese ist vom Bestandsgebäude
zugängig.

Das Baugrundstück liegt nicht im Geltungsbereich eines Baubauungsplans. Das Vorhaben ist
somit nach § 34 Baugesetzbuch (BauGB - Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im
Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen.
Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung



gesichert ist. Dies ist hier gegeben.

Aus bauordnungsrechtlicher sowie aus städtebaulicher Sicht bestehen gegen das
Bauvorhaben keine Bedenken. Das Bauvorhaben ist zulässig.


